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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Stadtbürgerschaft
16. Wahlperiode

Drucksache 16 / 592 S
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Mitteilung des Senats vom 5. September 2006

Vorhaben- und Erschließungsplan 44 (vorhabenbezogener Bebauungsplan) zur Er-
richtung von 18 Reihenhäusern für ein Gebiet in Bremen-Burglesum zwischen
— Grambkermoorer Landstraße,
— Auf dem Salzstock und
— Am Postmoor,
mit einer Ausgleichsfläche in Bremen-Burglesum,
— Flur VR 373, Flurstück 70 (nördlich der Grambkermoorer Landstraße)
Bearbeitungsstand: 31. Juli 2006

Als Grundlage einer städtebaulichen Ordnung für das oben näher bezeichnete Ge-
biet wird der Vorhaben- und Erschließungsplan 44 vorgelegt.

Die Deputation für Bau und Verkehr hat hierzu am 31. August 2006 den beigefügten
Bericht erstattet.

Dem Bericht der Deputation für Bau und Verkehr ist eine Anlage beigefügt, in der
die eingegangene Stellungnahme und deren empfohlene Behandlung aufgeführt wer-
den.*)

Der Bericht der Deputation für Bau und Verkehr wird der Stadtbürgerschaft hiermit
vorgelegt.

Der Senat schließt sich dem Bericht der Deputation für Bau und Verkehr an und
bittet die Stadtbürgerschaft, den Vorhaben- und Erschließungsplan 44 in Kenntnis
der eingegangenen Anregungen bereits in der Plenarsitzung am 12. September 2006
zu beschließen, da die Gültigkeit des für das vorliegende Bebauungsplanverfahren
maßgeblichen Durchführungsvertrages bei einer späteren Befassung aufgrund be-
stehender vertraglicher Drittregelungen terminlich gefährdet wäre.

Bericht der Deputation für Bau und Verkehr

Vorhaben- und Erschließungsplan 44 (vorhabenbezogener Bebauungsplan) zur Er-
richtung von 18 Reihenhäusern für ein Gebiet in Bremen-Burglesum zwischen

— Grambkermoorer Landstraße,

— Auf dem Salzstock und

— Am Postmoor,

mit einer Ausgleichsfläche in Bremen-Burglesum,

— Flur VR 373, Flurstück 70 (nördlich der Grambkermoorer Landstraße).

Bearbeitungsstand: 31. Juli 2006

1. Verfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB)

1.1 Planaufstellungsbeschluss

Die Deputation für Bau und Verkehr hat am 20. April 2006 einen Planauf-
stellungsbeschluss für das Gebiet gefasst. Dieser wurde am 6. Mai 2006 orts-
üblich bekanntgemacht.

–––––––
*) Die Anlage zu dem Bericht der Deputation für Bau und Verkehr ist nur den Abgeordneten der

Stadtbürgerschaft zugänglich.
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1.2 Frühzeitige Bürgerbeteiligung

Die  frühzeitige  Bürgerbeteiligung  wurde  vom  Ortsamt  Burglesum  am
22. September 2005 in Form einer öffentlichen Einwohnerversammlung
durchgeführt. Dabei wurden die Bürger über die allgemeinen Ziele und
Zwecke der Planung und die voraussichtlichen Auswirkungen unterrichtet.
Weiterhin wurden Fragen der Bürger zu der beabsichtigten Planung beant-
wortet, die Gegenstand eingehender Prüfung bei der Planaufstellung wur-
den.

1.3 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange

Die betroffenen Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wur-
den gemäß § 4 BauGB bei der Aufstellung des Planes beteiligt. Die meisten
Träger öffentlicher Belange haben schriftlich oder telefonisch mitgeteilt, dass
sie mit den Festsetzungen des zukünftigen Bebauungsplanes übereinstim-
men. Soweit Bedenken vorgetragen wurden, konnten sie im Planentwurf be-
rücksichtigt werden.

Die  übrigen  Behörden  und  sonstigen  Träger  öffentlicher  Belange  haben
durch Fristablauf zu erkennen gegeben, dass die von ihnen wahrzunehmen-
den öffentlichen Belange durch den Planentwurf nicht berührt werden.

1.4 Öffentliche Auslegung

Die Deputation für Bau und Verkehr stimmte am 20. April 2006 dem Ent-
wurf des Bebauungsplanes zu und beschloss dessen öffentliche Auslegung
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB. Daraufhin hat der Plan mit Begründung in der
Zeit vom 16. Mai 2006 bis 16. Juni 2006 im Bauamt Bremen-Nord öffentlich
ausgelegen. Interessenten hatten in der Auslegungszeit zudem Gelegen-
heit, von einer Kopie des Planes mit Begründung im Ortsamt Burglesum
Kenntnis zu nehmen.

Anlässlich der öffentlichen Auslegung ist eine Anregung eingegangen. Auf
die Anlage zum Bericht der Deputation für Bau und Verkehr wird diesbe-
züglich verwiesen.

1.5 Änderungen nach der öffentlichen Auslegung

Im Anschluss an die öffentliche Auslegung wurde aufgrund von Anregun-
gen einiger Träger öffentlicher Belange die Ausgleichsfläche auf dem Grund-
stück VR 373, Flurstück 70, an die südliche Grundstücksgrenze verlegt. Die
Flächengröße und der Umfang der Ausgleichsmaßnahme bleiben unverän-
dert, nur in den Abmessungen gibt es Änderungen (von ca. 61,5 x 61,5 m
auf ca. 41 x 93 m).

Der Plan wurde entsprechend geändert. Die Begründung wurde redaktio-
nell angepasst.

Da durch die Änderungen die Grundzüge der Planung nicht berührt wer-
den, wurde auf eine erneute öffentliche Auslegung verzichtet. Die im Sinne
von § 4 a Abs. 3 Satz 4 BauGB von den Änderungen betroffene Öffentlich-
keit (hier die Eigentümer des Grundstücks) sowie die berührten Behörden
und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben den Änderungen zuge-
stimmt.

2. Information des Beirates

Das Ortsamt Burglesum wurde durch die Übersendung einer Deputationsvor-
lage unterrichtet.

3. Beschluss

Die Deputation für Bau und Verkehr bittet den Senat und die Stadtbürgerschaft,
den Vorhaben- und Erschließungsplanes 44 (vorhabenbezogener Bebauungs-
plan) zur Errichtung von 18 Reihenhäusern für ein Gebiet in Bremen-Burglesum
zwischen Grambkermoorer Landstraße, Auf dem Salzstock und Am Postmoor
mit einer Ausgleichsfläche in Bremen-Burglesum Flur VR 373, Flurstück 70 (nörd-
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lich  der  Grambkermoorer  Landstraße),  Bearbeitungsstand:  31.  Juli  2006,  in
Kenntnis der eingegangen Stellungnahme und deren Behandlung (Anlage zum
Bericht) einschließlich Begründung zu beschließen.

Ronald-Mike Neumeyer Uta Kummer

       (Vorsitzender)  (Sprecherin)

Begründung zum Vorhaben- und Erschließungsplan 44 (vorhabenbezogener Bebau-
ungsplan) zur Errichtung von 18 Reihenhäusern für ein Gebiet in Bremen-Burglesum
zwischen

— Grambkermoorer Landstraße,

— Auf dem Salzstock und

— Am Postmoor,

mit einer Ausgleichsfläche in Bremen-Burglesum,

— Flur VR 373, Flurstück 70 (nördlich der Grambkermoorer Landstraße)

A Plangebiet

A 1 Lage, Entwicklung und Zustand

Das Plangebiet liegt im Ortsteil Burg-Grambke (Nr. 511) und weist eine
Fläche von ca. 0,82 ha auf. Das Grundstück ist unbebaut und verläuft entlang
des Gewässers „Graben am Postmoor“. Es ist im Liegenschaftskataster mit
Ackerland und Grabenfläche beschrieben und derzeit als Brachfläche un-
genutzt. Entlang des Gewässers befindet sich alter Großbaumbestand.

Bei dem Grundstück handelt es sich um eine innen liegende Fläche mit um-
gebender Wohnbebauung. Im Norden und Osten grenzen zweigeschossige
Reihenhäuser an das Plangebiet und im Westen freistehende Einfamilien-
häuser. Ausnahme ist ein zweigeschossiges Mehrfamilienhaus im Nordwes-
ten.

Das Plangebiet kann derzeit über eine Stichverbindung von der Straße „Am
Postmoor“ erreicht werden.

A 2 Geltendes Planungsrecht

Der Flächennutzungsplan Bremen stellt für das Plangebiet „Wohnbauflä-
chen“ dar.

Für  den  Planbereich  setzt  der  Bebauungsplan  915,  rechtskräftig  seit  dem
4. Februar 1977, Park, Grünanlage mit Gewässer (öffentlich) und Spielplatz
(öffentlich) fest.

B Ziele, Zwecke und Erforderlichkeit

Der  vorhabenbezogene  Bebauungsplan  (Vorhaben-  und  Erschließungsplan)
dient dem Ziel, in dem Plangebiet Wohnbebauung mit einer Reihenhausbebau-
ung von 18 Hauseinheiten zu errichten. Weiteres Ziel ist es, öffentliche Grünflä-
che entlang des vorhandenen Gewässers vorzusehen und in der Fläche Spiel-
möglichkeiten zu schaffen.

Das Plangebiet ist aufgrund seiner Lage am Rande eines reinen bzw. allgemei-
nen Wohngebietes mit günstiger infrastruktureller Anbindung für den Wohnungs-
bau gut geeignet.

Mit der Aufstellung eines Bebauungsplanes wird den aktuellen Erfordernissen
der Stadtentwicklung Bremens Rechnung getragen. Für das Plangebiet sind damit
folgende Zielsetzungen verbunden:

— Ausweisung eines Wohngebietes für Reihenhäuser unter Berücksichtigung
von Ausgleichsmaßnahmen,

— Erhaltung und Sicherstellung der Grabenentwässerung,

— Schaffung von Spielplatzflächen,

— Erschließung sowie Ver- und Entsorgung des Gebietes,
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— Erhaltung des abschirmenden und erhaltenswerten Gehölzbestandes,

— planungsrechtliche Sicherstellung einer Wegeverbindung für Fußgänger und
Radfahrer in Nord-Süd Richtung.

Die vorgenannten Planungsziele können im Rahmen der für den Planbereich
bisher geltenden Festsetzungen nicht verwirklicht werden. Die Realisierung der
Planung soll über einen Vorhaben- und Erschließungsplan erfolgen (vorhaben-
bezogener Bebauungsplan).

C Planinhalt

C 1 Art der baulichen Nutzung

Entsprechend der Planzielsetzung und in Anlehnung an die umgebende
Art der Nutzung werden die Bauflächen als reines Wohngebiet (WR) aus-
gewiesen.

C 2 Maß der baulichen Nutzung

Festgesetzt wird eine Grundflächenzahl von GRZ 0,4. Diese orientiert sich
an der im Norden und Osten liegenden vorhandenen Reihenhausbebauung
und ermöglicht eine verdichtete und flächensparende Bebauung. Diese be-
stehende Bebauung ist gleichzeitig Vorgabe für die Festsetzung von zwei
Vollgeschossen.

Eine übermäßige städtebauliche Verdichtung wird durch die Begrenzung
auf maximal eine Wohneinheit je Wohngebäude sowie durch maximal zu-
lässige Firsthöhen vermieden.

C 3 Bauweisen und Baugrenzen

Entsprechend der angestrebten Gebietsentwicklung wird offene (o) und ge-
schlossene Bauweise (g) festgesetzt.

Der mit Baugrenzen festgesetzte überbaubare Grundstücksbereich ent-
spricht im Wesentlichen den geplanten Baukörpern. Etwaige Vor- und Rück-
sprünge, die sich erst während nächster Planungsschritte definieren lassen,
sind in den Bauzonen berücksichtigt. Die Lage der Bauzonen wird so ge-
wählt, dass süd- und westliche Gartenbereiche möglich sind.

C 4 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen

Nebenanlagen (z. B. Gartengerätehäuser), Stellplätze, Garagen und Car-
ports (offene Garagen) sollen die Nutzbarkeit der verbleibenden Freiflä-
chen nicht beeinträchtigen. Um dieses Ziel zu erreichen, ist festgesetzt, dass
innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen Nebenanlagen, so-
weit sie Gebäude im Sinne der Bremischen Landesbauordnung sind, Stell-
plätze, Garagen und Carports nur in den für sie vorgesehenen Bereichen
zulässig sind. Um größtmögliche Freibereiche in den Gärten zu gewährleis-
ten, sind Nebenanlagen mit den ihnen entsprechenden Anlagen des Nach-
bargrundstücks an einer Außenwand aneinander zu bauen.

C 5 Verkehrsflächen

Das neue Wohngebiet wird von der Straße Am Postmoor aus erschlossen.
Die Straße wird einschließlich des Wendeplatzes und einem angrenzendem
Fußweg als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen. Sie soll als Mischfläche
mit überwiegend 6,0 m Breite ausgebaut werden. Die Breite ist so bemessen,
dass Parkierungsflächen und Baumpflanzungen innerhalb der Straßenver-
kehrsfläche im Wechsel angeordnet werden können, und somit ein ver-
kehrsberuhigter Ausbau möglich wird. Innerhalb der Verkehrsfläche kön-
nen erforderliche öffentliche Stellplätze nachgewiesen werden. Der Anlieger-
verkehr ist minimiert, da ein Durchgangsverkehr hier nicht auftreten kann.

Eine kleine Teilfläche der öffentlichen Verkehrsfläche (Flurstück 77 der Flur
VR 374) befindet sich derzeit noch im privaten Eigentum. Diese Fläche wird
nach § 12 Abs. 4 des BauGB ebenfalls als Straßenverkehrsfläche festge-
setzt,  um  sie  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  zur  Optimierung  der  Einsicht-
nahme der Verkehrsfläche zuzuführen.

Nach Osten ermöglicht ein öffentlicher Fuß- und Radweg den Anschluss an
einen Spielplatz sowie an die Grünfläche und das umlaufende Wegenetz
entlang des Gewässers. Westlich des Wendeplatzes erschließt ein privater
Wohnweg rückwärtige Baugrundstücke und einen Garagenhof.
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C 6 Grünflächen

C 6.1 Öffentliche Grünfläche mit Wegeverbindung und Gewässer

Die Grünfläche des Plangebietes erstreckt sich am Ostrand und im Nor-
den  des  Plangebiets.  Innerhalb  der  Grünfläche  verläuft  das  Gewässer
„Graben am Postmoor“, dem einseitig, ab Oberkante Böschung, ein 5 m
breiter Unterhaltungsstreifen zugewiesen wird.

Darüber hinaus ist dem Grünstreifen ein Wegesystem zugeordnet. Eine
Fuß- und Radwegeverbindung soll die Straßen Auf dem Salzstock und
Grambkermoorer Landstraße miteinander verbinden und kann als Ergän-
zung zum Grünen Netz (Grün- und Freiraumkonzept Bremen) gesehen
werden.

C 6.2 Öffentliche Grünfläche und öffentlicher Spielplatz

Neben der Grünfläche werden drei Spielplatzflächen mit einer Gesamt-
größe von ca. 700 m²  festgesetzt. Diese Flächen ersetzen die entfallende,
bisher aber unausgebaute Spielplatzfläche des Bebauungsplans 915, die
in dieser Größe nicht mehr benötigt wird.

Die Spielflächen werden entlang des Fuß- und Radweges in Form einer
so genannten Bewegungsmeile verteilt und sollen verschiedene Qualitä-
ten und Angebote für Kinder unterschiedlichen Alters aufweisen. Der Be-
darf an Spielfläche wächst aufgrund der hinzukommenden Wohnbebau-
ung.

C 7 Sonstige Festsetzungen

Eine mit einem Leitungsrecht für Versorgungsleitungen (unterirdische Ver-
legung) zu belastende Fläche dient der wirtschaftlichen Anbindung der
nördlich gelegenen rückwärtigen Reihenhausgrundstücke.

In zwei der drei Bauzonen wird eine Mindestgrundstücksbreite von 5,5 m
vorgeschrieben, um damit eine Mindesthausbreite zu gewährleisten. Da-
durch wird eine übermäßige Verdichtung des neuen Baugebietes vermie-
den.

Die textliche Festsetzung Nr. 8 dient der Konkretisierung der festgesetz-
ten Art der baulichen Nutzung. Durch die Festsetzung wird sichergestellt,
dass nur die Vorhaben zulässig sind, zu deren Durchführung sich die Vor-
habenträgerin im Durchführungsvertrag verpflichtet hat.

C 8 Hinweise

Die Hinweise des Bebauungsplanes dienen der Erläuterung und Beach-
tung. Sie haben keinen Festsetzungscharakter.

C 9 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

Vorrang vor Eingriffen in den Naturhaushalt hat nach BauGB die Vermei-
dung solcher Eingriffe; dieser Vermeidung wird im Bereich des Vorha-
ben- und Erschließungsplanes 44 durch die Maßnahmen der textlichen
Festsetzung Nr. 4.1 und 4.2 Rechnung getragen.

Bei Vorrangigkeit des Planungsziels Wohnungsbau (vergleiche Umwelt-
bericht unter D) sind dennoch Eingriffe durch den Vorhaben- und Er-
schließungsplan 44 unvermeidlich, die ausgeglichen werden müssen (siehe
textliche Festsetzungen Nr. 5.1 bis 5.4).

Ein vollständiger Ausgleich lässt sich aufgrund der beengten Flächenver-
hältnisse innerhalb des Plangebietes nicht realisieren. Siehe hierzu auch
Punkt D 2.2 a) des Umweltberichtes.

Es lassen sich folgende Beeinträchtigungen durch das geplante Wohn-
gebiet prognostizieren:
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Zur Kompensation der verbleibenden erheblichen und nachhaltigen Be-
einträchtigungen der allgemeinen Funktionen sind die folgenden Maß-
nahmen durchzuführen:

Ausgleichsmaßnahmen für das Wohnbaugebiet sind im Geltungsbereich
des Vorhaben- und Erschließungsplanes aufgrund der planerischen Kon-
zeption nicht vollständig möglich. Die genannten Beeinträchtigungen sind
bei einer Vorrangigkeit des Vorhabens gegenüber den Naturschutz-
belangen nicht ausgleichbar und müssen dann an anderer Stelle ersetzt
werden. Hierfür sind Maßnahmen unter Berücksichtigung der Vor-Wer-
tigkeit auf einer Fläche vorzusehen, die dem Flächenäquivalent von rund
7810 Wertpunkten (bei qm-Berechnung) entsprechen. Die Herstellung
der Maßnahme wird auf dem Flurstück 70 der Flur VR 373 umgesetzt und
in einem Durchführungsvertrag geregelt.

D Umweltbericht

D 1 Inhalt und Ziele des Bebauungsplanes

Der Bebauungsplan soll eine Wohnbebauung mit 18 Reihenhäusern er-
möglichen sowie den bereits vorhandenen Grünzug mit Wasserlauf und
umfangreichen Altbaumbestand sichern. In dem Grünzug sollen Spiel-
möglichkeiten an verschiedenen Standorten geschaffen werden sowie ein
umlaufender Weg entstehen.
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Im Rahmen des Verfahrens wurden die Umweltbereiche, die durch die
Festsetzungen berührt sind, mit ihren entsprechenden Wirkungsfeldern
betrachtet und bewertet.

D 2 Ziele des Umweltschutzes, Beschreibung und Bewertung der Umwelt-
auswirkungen

D 2.1 Ziele

Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch sind bei der Aufstellung der Bau-
leitpläne die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege zu berücksichtigen.

D 2.2 Beschreibung und Bewertung

a) Auswirkungen auf Natur und Landschaft

Im Landschaftsprogramm wird das Plangebiet im Bereich der Bremer
Düne als besiedelter Bereich ausgewiesen. Als Ziele für den Natur-
schutz werden hier formuliert:

• Entwicklung zum strukturreichen Lebensraum für Pflanzen und
Tiere,

• Förderung des Erlebniswertes von Natur in der Stadt,

• Erhaltung und Entwicklung von Rückzugs- und Ausbreitungsräu-
men für Flora und Fauna sowie von Verbundachsen mit Anschluss
an die freie Landschaft,

• Entwicklung von standortgerechten und vielfältigen Vegetations-
strukturen durch eine ökologisch orientierte Gestaltung und Pflege.

Bei  der  vorliegenden  Planung  wird  angestrebt,  Beeinträchtigungen
von Natur und Landschaft möglichst gering zu halten. Die Sicherung
des Grünzuges entlang des Gewässers soll u. a. den Schutz des Baum-
bestandes gewährleisten und somit das prägende Landschaftsbild er-
halten.

Dennoch sind Auswirkungen auf den Naturhaushalt und die Vegeta-
tion zu erwarten, die ausgeglichen werden müssen. Der Eingriff und
die entsprechenden Maßnahmen werden unter C 9 beschrieben. Zur
Herstellung dieser Ausgleichsmaßnahmen hat sich die Vorhabenträ-
gerin im Durchführungsvertrag verpflichtet.

b) Auswirkungen auf den Menschen durch Lärm

Von den Spielplatzflächen und der entstehenden Zufahrt wirkt Lärm
auf den bestehenden Wohnbaubestand und die Bauflächen im Plan-
gebiet ein. Kinderspielplätze sind in direkter Nachbarschaft zu einer
Wohnbebauung zulässig. Eine Lärmbelastung der vorhandenen Wohn-
bebauung durch die neue Planstraße liegt im zumutbaren Bereich und
ist somit zulässig. Ein möglicher Immissionskonflikt soll über die Aus-
weisung zum verkehrsberuhigten Bereich minimiert werden.

c) Auswirkungen auf Boden und Grundwasser

Bei den Böden zeigt sich ein geologisches Profil mit unterschiedlich
starkem Schichtenaufbau.

Die natürliche Geländehöhe des Plangebietes liegt bei 1,25 m bis 2,00
m NN. Das heutige Gelände kann durch anthropogene Auffüllungen
verändert worden sein.

Als jüngste geologische Schicht stehen unter einer Mutterbodenschicht
zunächst Feinsande in Mächtigkeit von 0,5 m bis 1,0 m an. Unter der
Basis dieser Dünensande lagern Schluffe, Tone und Torfe in Mächtig-
keit von 1,0 m bis 1,5 m, mit größeren Mächtigkeiten (> 2,5 m) muss in
bestimmten  Bereichen  gerechnet  werden  (Basis  der  Weichschichten
bei 0,3 m NN bis + 0 m NN, in Extremfällen bis - 0,7 m NN herunter-
reichend).

Bei der Planung wird ein sparsamer Umgang mit Grund und Boden
angestrebt. Eine Bodenversiegelung wird durch die Festsetzung der
Grundflächenzahl 0,4 begrenzt. Öffentliche Fuß- und Radwege sind
vorrangig in wassergebundener Decke herzustellen.
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Aufgrund der hydrogeologischen Situation ist eine Versickerung von
Niederschlagswasser aus Oberflächen- und Dachentwässerungen nur
in  Zeiten  tiefer  Grundwasserstände  möglich.  Aufgrund  der  Grund-
stücksgrößen und dem hohen Grundwasserstand wird auf eine Ver-
sickerung auf eigenem Grundstück zugunsten einer Einleitung in den
nahegelegenen Vorfluter verzichtet.

Entsprechend der jahreszeitlichen Verhältnisse treten unterschiedli-
che Grundwasserstandshöhen auf. Stichtagsmessungen (7. April 1976)
ergaben Grundwasserstände um 0,75 m NN (0,5 m bis 1,25 m unter
GOF); Höchststände sind bei 1,3 m NN (0,05 (!) bis 0,7 m unter GOF)
zu erwarten.

Das Grundwasser ist nach DIN 4030 als „schwach betonangreifend“
einzustufen (pH: 7,5 - 8,0; Gesamteisen: 1 - 10 mg/l; Chloride: 25 - 50
mg/l; Sulfate: 160 - 200 mg/l; Magnesium: 10 - 20 mg/l; Calcium: 75 -
150 mg/l).

Diese Werte stehen einer Wohnnutzung nicht entgegen.

d) Auswirkungen auf Oberflächenwasser

Das unbelastete Oberflächenwasser der Straße und der privaten Dach-
flächen  wird  in  den  angrenzenden  Vorfluter  (Graben  am  Postmoor)
eingeleitet  und  gelangt  dann  über  den  „Graben  hinter  den  Höfen“
oberhalb des Schöpfwerkes Wasserhorst in den Maschinenfleet, be-
vor dieser in die Lesum mündet.

Vorhandene Gräben sollen erhalten werden. Auswirkungen auf das
Oberflächenwasser durch die Planung sind nicht zu erwarten.

e) Auswirkungen durch anfallendes Abwasser

Anfallendes Abwasser der neuen Wohnbebauung wird im öffentlichen
Straßenkanal gesammelt und an den Kanal der Straße Am Postmoor
angeschlossen.

Auswirkungen durch anfallendes Abwasser sind nicht zu erwarten.

Die sonstigen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 und in § 1 a Abs. 3 und 4 BauGB
genannten Umweltbelange werden von der Planung nicht betroffen.

D 3 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Das Ziel der Stadt Bremen ist es, durch eine Innenentwicklung neue Wohn-
bauflächen zu erschließen. Das Plangebiet bietet sich durch seine ausge-
baute Infrastruktur hierfür gut an. Die Planungsalternative „freistehende
Einfamilienhäuser“ ist geprüft, aber aufgrund ineffektiver Ausnutzung die-
ser relativ kleinen Fläche verworfen worden. Eine Reihenhausbebauung
ist der umgebenden städtebaulichen Struktur angemessen.

Bei Nichtdurchführung der Planung bliebe der Innenbereich unbebaut
und als Brachfläche ungenutzt.

D 4 Verwendete Verfahren bei der Umweltprüfung

Für den Bereich Boden und Grundwasser wurden historische Recherchen
und technische Untersuchungen durchgeführt. Eine Biotopkartierung ist
des weiteren Grundlage der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung.

D 5 Maßnahmen der Überwachung

Gemäß § 4 c BauGB haben die Gemeinden erhebliche Umweltauswirkun-
gen, die aufgrund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten können,
zu  überwachen  (Monitoring).  Ziel  ist  es,  eventuelle  unvorhergesehene,
nachteilige Auswirkungen zu ermitteln und gegebenenfalls geeignete Maß-
nahmen zur Abhilfe zu ergreifen.

Es wird davon ausgegangen, dass im Rahmen der routinemäßigen Über-
wachung durch die Fachbehörden (z. B. Gewässergütemessung) erhebli-
che nachteilige und unvorhergesehene Umweltauswirkungen den Fach-
behörden zur Kenntnis gelangen.
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D 6 Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Aufgrund der Art und Größe der geplanten Baumaßnahme (18 Reihenhäu-
ser) sind durch die Realisierung Auswirkungen auf die Umweltbelange
im Sinne von § 1 Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch zu erwarten, die nicht er-
heblich sind und ausgeglichen werden können. Die umfangreiche Siche-
rung von Grünfläche im Plangebiet dient der Sicherstellung der Graben-
entwässerung und dessen Unterhaltung sowie der Erhaltung des alten
Großbaumbestandes entlang des Gewässers.

Eingriffe in die Natur werden auf einer zweiten Fläche außerhalb des
Baugrundstücks (Teil II des Vorhaben- und Erschließungsplanes 44) durch
die in der textlichen Festsetzung beschriebene Maßnahme Nr. 5.4 sowie
durch  weitere  Maßnahmen  innerhalb  der  öffentlichen  Grünfläche  und
des Grabenbereichs ausgeglichen.

E Finanzielle Auswirkungen

Die wesentlichen Kosten, einschließlich aller Erschließungs-, Ausgleichs- und Ord-
nungsmaßnahmen trägt die Vorhabenträgerin. Der ursprünglich im Plangebiet
vorgesehene Spielplatz soll durch drei kleinere Spielflächen ersetzt werden. An
diesen Kosten beteiligt sich die Vorhabenträgerin mit 17.200 ‡. Grundstücks-
kosten fallen nicht an, da ein Teil der Flächen sich bereits in städtischem Eigen-
tum befindet und die übrigen Flächen kostenlos von der Vorhabenträgerin an die
Stadt abgetreten werden.

Der Stadtgemeinde Bremen entstehen durch die Realisierung der Planungen fol-
gende überschlägig ermittelten Kosten:

Brutto Netto

Ausbaukosten

– Öffentliche Wegeverbindung und Brücke 25.000 ‡ 25.000 ‡

– Spielplatzherrichtung   5.000 ‡   5.000 ‡

Summe der Ausgaben 30.000 ‡ 30.000 ‡

Die oben genannten Kosten sind dem Sondervermögen Infrastruktur zuzuord-
nen. Die Finanzierung der Maßnahmen ist im Rahmen der jeweils zur Verfü-
gung stehenden Haushaltsmittel vorgesehen.

Anlage: Bestandsbeschreibung Biotoptypen „Am Postmoor“
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Durchführungsvertrag zum Vorhaben- und Erschließungsplan 44
(vorhabenbezogener Bebauungsplan) zur Errichtung von 18 Rei-

henhäusern für ein Gebiet in Bremen-Burglesum zwischen
— Grambkermoorer Landstraße,
— Auf dem Salzstock und
— Am Postmoor

Durchführungsvertrag

zwischen dem Bauträger Gebrüder Rausch Wohnbau GmbH & Co. KG, Remberti-
ring 26 A, 28195 Bremen, vertreten durch die persönlich haftende Gesellschafterin,
die RASA Wohnbau GmbH, diese wiederum vertreten durch den einzelvertretungs-
berechtigten Geschäftsführer Peter Sakuth,

– nachfolgend „Vorhabenträgerin“ genannt –

und der Stadtgemeinde Bremen, vertreten durch das Bauamt Bremen-Nord, Gerhard-
Rohlfs-Straße 48 A, 28757 Bremen,

– nachfolgend „Stadt“ genannt –.

Präambel

Die Vorhabenträgerin beabsichtigt in Bremen-Burglesum zwischen der Grambker-
moorer Landstraße, Auf dem Salzstock und Am Postmoor (Flurstück 80 der VR 374)
18 Reihenhäuser zu errichten.

Für das Vertragsgebiet wird ein Verfahren zur Aufstellung eines Vorhaben- und Er-
schließungsplanes nach § 12 Baugesetzbuch (BauGB) durchgeführt.

Es ist vorgesehen, die geplanten Baumaßnahmen nach In-Kraft-Treten der Satzung
und Durchführung erforderlicher Genehmigungsverfahren auf der Grundlage des
Vorhaben- und Erschließungsplanes und nach den Bestimmungen dieses Vertrages
zu realisieren.

§ 1

Vertragsgegenstand

(1) Das Vertragsgebiet umfasst die in der Anlage 2 (Lageplan) dargestellten Flächen.
Diese  liegen  innerhalb  des  gesamten  Geltungsbereiches  zum  Vorhaben-  und  Er-
schließungsplan.

(2) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich zur Durchführung des Vorhabens entspre-
chend den Festsetzungen der zu erlassenen Satzung zum Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan 44 (Stand: 31. Juli 2006) und den Regelungen dieses Vertrages.

(3) Die  Vorhabenträgerin  führt  die  Maßnahme  im  eigenen  Namen  und  für  eigene
Rechnung durch.

§ 2

Grundstücke im Vertragsgebiet

(1) Das geplante Vorhaben wird auf den Flurstücken 80 der Flur VR 374, 113/3 und
einem Teilstück aus 130/61 der Flur VR 374 errichtet (siehe Anlage 2).

(2) Die Vorhabenträgerin ist berechtigt und in der Lage, die Grundstücksflächen ent-
sprechend den Festsetzungen des Vorhaben- und Erschließungsplanes zu bebauen.
Durch notariellen Kaufvertrag vom 2. Februar 2006 (UR-NR 34/2006 des Notars  Rai-
ner Kulenkampff in Bremen), ergänzt am 10. August 2006 (UR-NR 399/06 des Notars
Rainer Kulenkampff in Bremen) hat die Vorhabenträgerin das Grundstück in Bremen,
Am Postmoor, Flurbezeichnung: Gemarkung Vorstadt R 370 Flur 374 Flurstück 80,
erworben.

(3) Die Flurstücke 113/3 und ein Teilstück aus 130/61 der Flur VR 374 befinden sich
im Eigentum der Stadtgemeinde Bremen.

(4) Die externe Ausgleichsmaßnahme findet auf dem Grundstück Flur VR 373, Flur-
stück 70 in einer Größe von 3.800 m² statt. Das Grundstück befindet sich im Eigen-
tum der Gebrüder  Finken. Diese haben das Nutzungsrecht für Ausgleichmaßnahmen
mit notariellem Vertrag auf die Vorhabenträgerin übertragen.
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§ 3

Beschreibung des Vorhabens

Das Vorhaben betrifft die Errichtung von 18 Reihenhäusern. Nähere Einzelheiten
hierzu sind der Anlage 1 (Vorhaben- und Erschließungsplan) und der Anlage 2 (La-
geplan zum Durchführungsvertrag) zu entnehmen.

Die Realisierung der Planung stellt einen Eingriff in den Naturhaushalt dar. Notwen-
dige Ausgleichsmaßnahmen werden, soweit möglich im Plangebiet und auf einem
benachbarten Grundstück durchgeführt. Nähere Einzelheiten sind in § 5 geregelt.

§ 4

Vorbereitungs- und Ordnungsmaßnahmen der Vorhabenträgerin

(1) Die Vorhabenträgerin wird alle für die Bebauung des Grundstücks erforderli-
chen Vorbereitungs- und Ordnungsmaßnahmen im eigenen Namen und für eigene
Rechnung durchführen, soweit sich aus den Absätzen 3 bis 5 nichts Abweichendes
ergibt.

(2) Die im anliegenden Lageplan (Anlage 2) besonders gekennzeichnete Fläche wird
von der Vorhabenträgerin auf die Stadt unentgeltlich durch gesonderten notariellen
Vertrag übertragen.

(3) Das Vorhaben wird durch eine öffentliche Straße erschlossen, die von der Vor-
habenträgerin erstellt und von der Stadt als solche übernommen wird. Einzelheiten
werden in einem gesonderten Erschließungsvertrag geregelt.

(4) Ein zwischen den Vertragsparteien abgestimmtes Grünkonzept sieht zwei Gra-
benquerungen vor.

Die Grabenüberquerung (Brücke oder Verrohung mit Anschüttung) im nördlichen
Bereich wird bis zur  Übernahme der öffentlichen Straßenverkehrsfläche an die Stadt
durch die Vorhabenträgerin erstellt und ebenfalls zu diesem Zeitpunkt an die Stadt
übertragen. Die genauen Eigenschaften der Grabenüberquerung werden in enger
Abstimmung mit der Stadt festgelegt.

Der Bau und die Kosten der geplanten südlichen Grabenquerung gehen zu Lasten
der Stadt. Der hierfür zuständige Träger übernimmt alle Tätigkeiten und Kosten die
mit der Abwicklung dieser Maßnahme im Zusammenhang stehen.

(5) Die Stadt stellt insgesamt drei Spielplätze im Plangebiet her. Der hierfür zustän-
dige Träger übernimmt alle Tätigkeiten und Kosten die mit der Abwicklung dieser
Maßnahme im Zusammenhang stehen.

Die Vorhabenträgerin beteiligt sich, entsprechend des vergrößerten Bedarf an Kin-
derspielfläche durch neuen Wohnraum,  an den Kosten für die Herrichtung der zwei
Kinderspielplätze (in der Anlage 2 mit * gekennzeichnet) mit einer Summe in Höhe
von brutto 17.200 ‡.

Die Zahlung der Summe an die Stadt wird fällig, sobald mit dem Ausbau begonnen
wird. Die Vorhabenträgerin überträgt das Eigentum an den beiden Kinderspielplätzen
unentgeltlich an die Stadt, die damit zeitgleich die Pflicht zur Verkehrssicherung und
Unterhaltung der Flächen übernimmt.

§ 5

Ausgleichsmaßnahmen

(1) Die Vorhabenträgerin stellt sämtliche Ausgleichsmaßnahmen in Teil 1 des Planbe-
reiches entsprechend den textlichen Festsetzungen Nr. 5.1 bis 5.3 des Vorhaben-
und Erschließungsplanes 44 her. Die genaue Lage sowie weitere Eigenschaften der
Ausgleichsmaßnahme ergeben sich aus den Anlagen 3 und 4.

(2) Die Vorhabenträgin stellt sämtliche Ausgleichsmaßnahmen in Teil 2 des Planbe-
reiches entsprechend den textlichen Festsetzungen Nr. 5.4 des Vorhaben- und Er-
schließungsplanes 44 her. Die genaue Lage sowie weitere Eigenschaften der Aus-
gleichsmaßnahme ergeben sich aus den Anlagen 5 und 6.

(3) Die in Absatz 1 und 2 genannten Maßnahmen sind in enger Abstimmung mit der
Stadt herzustellen. Sie sind bis zur Übernahme der öffentlichen Straßenverkehrsflä-
che herzustellen.

(4) Die Unterhaltung der Ausgleichsmaßnahme in Absatz 2 ist nach Absprache mit
der Naturschutzbehörde, von der Vorhabenträgerin an die Haneg (Hanseatische Na-
turentwicklung GmbH) abgetreten und vertraglich geregelt.
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§ 6

Bauverpflichtung

Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, unter Beachtung der Festsetzungen des Vor-
haben- und Erschließungsplanes spätestens sechs Monate nach In-Kraft-Treten der
Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan einen vollständigen und geneh-
migungsfähigen Bauantrag über das Vorhaben bei der zuständigen Stelle einzurei-
chen. Sie wird spätestens sechs Monate nach der Rechtskraft der Genehmigung mit
dem Vorhaben beginnen und es innerhalb von fünf Jahren fertigstellen.

§ 7

Aufhebung der Satzung über den Vorhaben- und Erschließungsplan

Der Vorhabenträgerin ist bekannt, dass die Stadt die Satzung über den Vorhaben-
und Erschließungsplan gemäß § 12 Abs. 6 BauGB aufheben soll, wenn die Bau-
maßnahmen nicht innerhalb der im Vertrag unter § 6 genannten Fristen durchge-
führt worden sind und dies von der Vorhabenträgerin zu vertreten ist.

§ 8

Kostenantrag

(1) Die Vorhabenträgerin trägt die Kosten dieses Vertrages und die Kosten seiner
Durchführung (Vorbereitungs- und Ordnungsmaßnahmen, Baumaßnahmen) sowie
die Kosten für die Erschließung des Vorhabens in vollem Umfang. Dies betrifft auch
solche Kosten, die entstehen, falls das Vorhaben nicht zur Durchführung kommt.

Die Kosten der Wegefläche im öffentlichen Grünbereich, die geplante zweite Was-
serquerung im Süden und die öffentlichen Spielplätze laut Anlage 2 sind von der
Stadt zu tragen. Der hierfür zuständige Träger übernimmt alle Tätigkeiten und Kos-
ten die mit der Abwicklung dieser Maßnahme im Zusammenhang stehen.

(2) Die Vorhabenträgerin beteiligt sich gemäß § 4 Abs. 5 dieses Vertrages mit 17.200 ‡
an den Kosten der mit * gekennzeichneten Spielplätze (Anlage 2).

(3) Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, vor Bekanntmachung der Satzung über den
Vorhaben- und Erschließungsplan eine Finanzierungsbestätigung einer der Deut-
schen Bankenaufsicht unterliegenden Bank vorzulegen. Aus ihr muss die Bonität der
Vorhabenträgerin zur Erfüllung der in diesem Vertrag übernommenen Verpflichtun-
gen zur Erstellung des Vorhabens hervorgehen.

§ 9

Allgemeine Pflichten der Vorhabenträgerin

(1) Die Vorhabenträgerin ist verpflichtet, ihre Aufgaben in enger Zusammenarbeit
mit der Stadt durchzuführen. Die Vorhabenträgerin hat im Rahmen ihrer Aufgaben
die notwendigen Verhandlungen mit den beteiligten Behörden und Trägern öffentli-
cher Belange zu führen.

(2) Die Vorhabenträgerin wird der Stadt unverzüglich Mitteilung machen, wenn sie
die Durchführung des gesamten Vorhabens auf Dritte überträgt. Ihr ist bekannt, dass
die Stadt die Satzung aufheben kann, wenn in diesem Fall Tatsachen die Annahme
rechtfertigen, dass die Durchführung des Vorhabens innerhalb der genannten Fristen
gefährdet ist.

(3) Die Vorhabenträgerin verpflichtet sich, die in diesem Vertrag vereinbarten Pflichten
und Bindungen ihrem Rechtsnachfolger mit Weitergabeverpflichtung weiterzugeben.

Die  heutige  Vorhabenträgerin  haftet  der  Stadt  als  Gesamtschuldnerin  für  die  Er-
füllung des Vertrages neben einem etwaigen Rechtsnachfolger, soweit die Stadt sie
nicht ausdrücklich aus dieser Haftung entlässt.

§ 10

Wirksamkeit des Vertrages

Dieser Vertrag wird frühestens mit Bekanntgabe der Baugenehmigung, spätestens
mit In-Kraft-Treten der Satzung zum Vorhaben- und Erschließungsplan wirksam.
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§ 11

Unwirksamkeit von Vertragsbestimmungen, Ergänzungen

(1) Die Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültig-
keit des übrigen Vertragsinhaltes. Die Parteien verpflichten sich, durch Vereinba-
rung solche Bestimmungen durch gleichwertige gültige Vorschriften zu ersetzen.

(2) Sollten bei der Durchführung des Vertrages ergänzende Bestimmungen notwen-
dig werden, so verpflichten sich die Vertragspartner, die erforderlichen Vereinbarun-
gen zu treffen. Das Gleiche gilt, wenn einzelne Bestimmungen dieses Vertrages spä-
teren gesetzlichen Regelungen widersprechen.

(3) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages sowie andere Vereinbarungen,
die den Inhalt dieses Vertrages berühren, bedürfen der Schriftform, soweit nicht no-
tarielle Beurkundung erforderlich ist.

§ 12

Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bremen.

§ 13

Anlagen

(1) Der Vertrag ist zweifach ausgefertigt. Stadt und Vorhabenträgerin erhalten je
eine Ausfertigung.

(2) Diesem Vertrag liegen sechs Anlagen bei. Die Anlagen sind Bestandteile dieses
Vertrages. Die Vertragspartner bestätigen, dass ihnen die folgenden Anlagen voll-
ständig vorliegen und sie hiervon Kenntnis genommen haben:

1. Vorhaben- und Erschließungsplan 44 (Hinweis: Siehe Beschlussvorlage),

2. Lageplan zum Durchführungsvertrag,

3. Lageplan Rückstauraum,

4. Bepflanzung Regenrückstauraum,

5. Planung Ausgleichsfläche extern,

6. Kosten Ausgleichsfläche extern.
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